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Entwurf

C€setz, nit den daE t{iener lfohnbauförderuDgs-
gesetz - wIfFsG 1989 geändert.nird

. :

'Der lgl.ene! tandtag hat beschlossen:

latll'.l I

Wolrnhaussanierungs-

Das cesetz ilber dle Förderung der Errichtung und Sanierung von
lfohnhäusern, ltohnungen und IIeiDen (Wiener Wobnbauförderungs- und.
lfohnhaussanierungsgesetz - $tfPsc 1989), LGBI. fllr Wien
Nr. 1811989, zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGB1. für
Wien Nr. 39lt99t,.wird wie folgrt geändert:

1 .  S 1 A b s .  1  l a u t e t :
il(1) Das Land Wien fördert die Errichtung von wohnhäusern,
lvohnungen, Heiuen, Elgenheinen und Kleingartenwohnhäusern
durctr Neubau, Zubau, Einbau oder UDbau. I

2. f,n S 2 nird folgende Z 4a eingefltgt:
rr4a. aLs Kleingartennohnhaus ein Gebäude, das nach den Bestirn-
lungen des Wiener Kleingartengesetzes errictrtet und zur ganz-
jährigen 3enützung durch den Nutzungsberechtigten bestinnt
ist; n

3 . S Z Z 8 l . a u t e t :
It8. als SaukoEten einer im Sinne des f. Hauptstückes geförder-
ten woltnung (eines geförderten ceschäftsraumes) der Antei] an'
den cesantbaukosten iD Verhältnis des Nutzyertes der Wohnung
(des Geschäftsraures) in Sinne des S 5 des WohnuDgseigentuns-
gesetzes 1975 zun Nutzrrert aller geförderten tiohnungen, ce-
schäf ts räume und genä8 S 4  Abs .  : 'Z3er r lch te tenEins te l l -
p1ätze (caragen) irl

4 . S 2 2 1 4  l a u t e t :
tr14. als Einkormen das ElnJ(onnen genäß S 2 Abs. 2 des Ein-' 
J<oDDensteuelgesetzes 1988, velaehrt uD.die bei der Einkour-
mensetaittlung abgezogenen Beträge genäß SS 19, 34 Abs. 1

und



bls 5 und 8 und 35 des Einkounensteuergesetzes 1998, die

steuerfreien Einlcünfte geBäB S 3 Abs. 1 z 3 1it. b bis e' 4

1it. a und e, 5, I bis !2, 22 bl.s 24 und 29 des Einkon-

Densteuelgesetzes 1989 souie die EenäB S 29 Z 1 2. Satz des

Einkonnensteuergesetzes 1988 steuelfrei gestellten Bezüge und

veroindert ui ate Einlconnensteuer Eonie Aliroentationszahlun-
gen gemäß g 29 Z 1 2. Satz des Einkonnensteuergesetzes 1988,

soweit diese nicht bei der EinkounensetrittlunE genäB S 34 des

Einjcounensteuergesetzes 1989 in Abzug gebracht uurdeni rr

5 .  S 3 A b s .  : ' l a u t e t :
'r (1) Als non0ale Ausstattung iD Sinne des I. Hauptstückes ist

eine Ausstattung anzusehen, die bei grrö8ter Wlrtschaftlichkeit

des Bauaufwandes unter Bedachtnahne auf die Betriebs- und

InFtandhaltungskosten und bei einnandfreier Ausftihrung unter

Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften, lnsbesondere

der Bauordnung flir Wien, und nactr den jewelligen Stand der

Technik, Lnsbesondere binsichtlich des Scball-' Ifär'roe-, Feuch-

tigkeits- und Abgasschutzes sovie der Anschlußnöglictrkeit

an Fernvärne ln biefilr Betracht konnenden Gebi'eten, den Erfor-

dernissen der sicherheit, der Hygiene, des Umwelt- und wärne-
. schutzes und der belrindertengerechten Ausstattung sowie den

Bedürfnissen einer zeitgenäBen Haushalts- bzw. Heinftihrung

entspricht. rr '

5 . S 3 A b s . 3 e n t f ä l l t .

7. S 4 Abs. 1 lautet:
tr(l) Gesantbaukosten in sinne däs I. ttauptsttlckes sind:

1. die Kosten der Errichtung von Wohnungen, Wohnhäusern,

Heinen, Eigenlreinen und Kleingartensohnhäusern unter

Einbeziehung von Hausbesorgerdienstwohnungen sowie die

Kosten der Errichtung von GeschäftsräuDen (S 1

A b s .  2 ) ,

2. die Nosten der Elrichtung von der EeneinsaDen Be-

nützung der Benohner dienenden Gebäudeteilen und

AnIagen,



3. die Kosten der Errichtung der io Hinblick auf die
Anzahl der gef,örderten wohnungen (Gescträftsräune)
gesetz lich vorgeschriebenen EinstellPlätze (Garagen )
und Äbstellplätze fllr Kraftfahrzeuge sowie in
begrrtlndeten Fällen die Kosten der Errichtung
seitärer Einstel.l- und Ab8tellplätze, Jedoch nur
bis zur ltälfte der ftlr dle geförderten wohnungen
gesetzlich vorEeschriebenen Anzahl,

4. die t(osten der Herstellung des Gehsteiges,

5. die AnschluSgebühren,

die AufschlieBungskosten lnnertralb der Baugrundstücke,

die Kosten von InfrastrukturmaBnahuen Ln sinne des

S 2 z 7, wobei keine anteilige tlberwälzung genäß

S 2 ? S e r f o l g t ,

die Kosten der Errichtun€t von den Zivilschutz die-

nenden Anlagen, Eofern besondere gesetzLiche Vor-

schriften filr solche Anlagen bestehen und diesen vor-

schriften entsprochen wird, und

die Kosten besonderer Einrichtungen zur Verringe-

rung des Energieäinsatzes, zur Nutzung u.Dweltschonen-

der Energiefornen sowie zur Verringerung des

Trinkwasserbedarf es.'l

S 6 lautet:
"S 6- (1) Die Finanzierung des Bauvorhabens nuß ffir den Fal1

der cewählung einer Förderung genäß S ? Abs. 1 Z 1 bis 4 ge-

sichert sein.

{2) Ist zur Finanzierung des Bauvorhabens die Aufnahne von

Darl.ehen vorgesehen, 60 darf eine Förderung genäß S 7 Abs. 1
s 1 bis 4 nur dann gewährt rerden, wenn die Laufzeit, die
effel<tiven Kosten und die R{lckzahlungskonditionen dieser Dar-

6 .

7 .

8 .

9 .

8 .



lehen den durch verordnung der l,andeeregierung festzusetzenden
Bedlngrungen entsprechen.

(3) lcedtte, die nur einnalig auEnlltzbar sj.nd, elnd Darleben
gleichgesteUt.

(4) wurde eine Förderung genäB S 7 Abs. 1 z 1 biE 4 ztge-
.sLchert, 'so 

ist - ausgelrouDen die Förderung der Errichtung

von l(leingartennohnhäusern und Eeinen, genn die Förderung

lediglich ln der Gewährung von Annuitäten - ode! ZLnsenzu-

schilssen besteht - auf der tieEenschaft ein ve!äu8erungsver-

bot zugunsten des Landes elnzuverleiben. Das Land kann die

Zustinnung zur Veräußerung davon abbängig uachen, daB bereits

ausbezahlte Förderungsdarlehen, zuschilsse und nichtrllckzahl-

bare Beiträqe ganz oder teiluelse zurllckgezahlt werden und

zugesicherte, noch nicht ausbezahlte Förderungsleistungen
gekürzt oder eingesteltt uerden.

(5) ID Falle der Gewährung von Baukostenzuschllssen oder nicht-

rückzahlbaren Beiträgen ist auf Förderungsdauer zur grund-

bücherlichen Sicherung der Ansprüche des Landes ein

Pfandrecht in Höhe von 150 vtl des zugesicherten Baukosten-

zuschusses bzrr. nichtrückzahlbaren Beitrages einzuverleiben.

(6) IJiegen besondere Umstände vor, velche die schaffung ej.nes

eigenen Grundbuchskörpers verzögern, Bo iat vou Erfordernis

der Einverleibung des Veräu8erungsverbotes genäB Abs. 4 bzw.

des Pfandrechtes genäß Abs. 5 bis zun wegfall des Hinderungs-
grundes abzusehen, sofern elne entsprechende Bankgarantie zur

Sicherung allfälliger Ansp!üche des Landes belgebracht uird.rr

9. In S 7 Abs. 1 uird in z 6 der Punkt durch einen Bei-

strieh ersetzt, folgende Z 7 und 8 serden angefilgt:
rr7. iD der Beteiligung des Landes an unternehnen zur sehaf-

fung von geförderten wohnraun und in der Haftungsübernahne

In Rabmen solcber UDternehnen,

f. in der leistung von Zahl.ungen an Bausparkassen. rl



1 0 . S 9 A b s .  l Z 3 l a u t e t :
n3. f{tr die Errichtung von HeiEen:

a) genel.nntltz igen Bauvereinlgrungen iro Sinne des tfolrnungs-

geneinnlltaigkeitsgesetz es,

b) ßörPerscbaften, Persotrenvereinigungen und vernögens-

lassen ttt deu Sitz in Inland, die nach Gesetz, Satzung,

Satzuirgsbrief oder ibrer sonstigen Rechtsgrundlage und

nach ilrrer tatsächllchen Geschäf tsfiltrrung ausschließlich

und unolttelbar geueinnlltzigen, nildtätigen oder kirch-

licben zuecken dienen,

c) der Stadt l{ien,

d) it Falle der Inanspruchnahme einer Förderung genäß $ 7

;Abs. 1 Z 3 Juristlschen Personen nit den Sitz in Inland,

deren Betriebsgegenstand nach ihren satzungen und der

tatsächlichen Geschäftsführung die Schaffung von Heinen

flir Arbeitnehner, in Ausbildung befinclliche Personen

oder studenten, die ein tenporäres wohnbedtlrfnis in wien

baben, J.st, oder die das von ihnen errichtete Heim nicht

selbst betreiben, Eondern den Betrieb und die Nutzung

des lleiroes in t{ege eines Pachtvertrages einen Bauträger

geuä8 lit. a bis c llbertragen, rr

!

11. In S 9 Abs. 1 vird fol.gende z 4 angefügt:
rr4. filr die Errichtunq von Kleingartenuohnhäusern:

den Nutzungsberechtigten, sofern es sich um österreichi-

sche Staatsbürger und begrünstigrte Personen (S u) handelt.tl

12. S 11 Abs. 2 lautet:
r (2) Bei lberlassung einer von der Stadt Wien errichteten und

zuD sticlrtag 1.5.1989 nicht frend versalteten wohnung in

trliete beträgt das höchstzulässiEe ilahreseinkonnen bei einer

Raushaltsg!öBe von

1  P e r s o n  . . . .  2 7 3 o o o  s ,
2  Personen . .  409500 s ,
3  PerEonen . .  464100 S,
{  Personen . .  518700 S i

filr jedle ueitere Person erhöht sich das höchstzulässige

Jatlreseitlkonnen uE

jerei1s 30000 S.



Dlese Eeträge ver:nindern oder erhöhen sich in den t{a8, das
sich aus deu Verbältnis des voa öEterreichischen Stati-
stiscben Zentral,art verlautbarten Verbraucherpreisindex 19gG
oder des an seine Stelle tretenden fndex fllr Juni des laufen-
den Jahres zum, fndexuert fllr Juni 1999 ergibt. Bei der Be-
rechnung aei Jeneiligen neuen Beträge eind Beträge, die
50 S nicht llbersteigen, auf die nächsten 1OO S abzurunden
und Beträge, die 50 S llberetelgen, auf dle nächst höheren
100 S aufzurunden. Die so veränderten Beträge geLten ab
f. iIänner des folgenden ilahres. rr

1 3 . S 1 1  A b s . 3 Z 1 L a u t e t :
tr1. um 20 vH bei tberlassung eLner sonstigen geförderten

Wohnung in lliete und bei Nleingartenirohnhäüsern, rl

14. S 12 Abs. 4 entfä1.l t .

15. S 15 lautet:
"S 15. (1) filr die Errichtung von Wohnungen und Heinen kann
ein nichtrückzahlbarer Beitrag (Fixbetrag je Quadratneter
Wohnnutzfläche ) geuährt verden, uenn

1. dafilr keine Földerung genäß S 7 Abs. ! Z !, 2 oder 4
in Anspruch genoDmen wird und

2. eine aIlfällige Erlichtung von ceschäftsräumen ohne Förde-
rung nach diesen cesetz erfolgt.

(2) Bei Wohnungen, deren Errichtung genäB Abs. I gefördert
uird, gelten dl.e Bestinpungen des I. Hauptsttlckes nit folgenden
linderungen:

1. S 5, S 6 Abs. 2, S I uni l  S 29 Abs. 1 3. Satz gelten nicht,

2. Der nichtrllckzahlbare Beitlag ist unter sinngeDäger Anr.ren -

dung des S 13 zurtlckzufordern, wenn KilndigunEsErilnde
des S 13 vorl iegen.

3. S 31 gilt nicht. Eine Förderung darf bäi bereits begonne-
nen Bauvorbaben jedoch nur gewährt $erden, venn die Bedin-
giung genäB S 29 Abs. 4 erfilllt nerden kann.



4. Dle verordnung geDäB S 78 llber die vergabe von Leistungen

lst nicbt anzuuenden.

(3) Die näheren BestilnunEen hat die Iandesreglerung durch

Verordnung festzusetzen.

15. S 24 lautet:
"S 24. Berrohner von Heiuen, von tfohnungen in obj ekten, die

als Heirn Eefördert w1r!den, und NutzunEsberechtiqte von Klein-
gartenwohnhäusern haben keinen Anspructt auf Wohnbeihilfe. "

L7. Naeh 5 25 werden sarot tlberschriften fotEende SS 25 a und b

eingefügt:

[Beteiligung an unternehnen

S 25 a. (1) Beteiligrungen an Unternehnen einschließlich der

Leistung von Gesellschafterzuschllssen dlirfen nur dann einge-
gfangen werden. wenn

1. das unternehmen seinen Sitz in Inland hat,

2. der Betriebsgegenstand des Unterneh:lens nach seinen satzungen

und der tatsächlichen ceschäftsführung die schaffung

von geförderten Bestandsobjekten unter Inanspruchnahlfle von

FörderungsüaBnahnen genäB S 7 A.bs. 1 Z 3 ist und

_ 3. den Land Wien ein ua8geblicher Einflu8 in Hinblick auf die

Erreichung des Förderungszieles und die widnungsgenäße

verrtendung der Förderungsnittel gesichert wird.

(2) Erträge aus solchen BeteiliErungen und Rtlckflllsse aus

cesellschafterzuschüssen sind FörderungsnitteJ. genäß S 60.u

Zahlungen an Bausparkassen

S 25 b. (1) Das Land kann Dit Bausparkassen Bausparverträge

Dit den Ziel abschlieBen, die daraus eruorbenen Ansprtiche
' auf zuteilung von Bausparr<assendarlehen an Förderungswerber

zu libertragen, unil in Rahnen solcher verträge Zahlungen zur



Elreichung der fllr die Zuteilung von BausparLassendarfehen
erf orderU.chen AnsparsuüDen leisten.

(2) Dle tlbertragrung solcher Ansprtlclre auf Zuteilung von
Bausparkas6endarlehen darf nur an Förderungsverber erfolgen,
die eine föiaerung geDäg 5 ? Abs. ! Z L, 2 oder 3 in Anspruch
nehmen. tr

18. S 26 lautet:
tts 26. (1) äIruchen und Anträgä auf cesährung einer Förderung

EeDäß S 7  Abs .  1Z l  b is  5 ,7  und I  s ind  an  d ie  Landesreg ie -
rung, genäß S 7 Abs. 1 Z 6 an den l{agistrat zu richten.

(2) Den Ansuchen sind aLle zur Beurteilung und tberprtifung
erforderlichen Unterlagen anzuschlieBen.

(3) Bei Ansuchen auf cenährung einer Förderung genäß S 7

Abs. 1 z 1 bis 4 sind dies lnsbesondere die Baubenilligung,

Grundbuchsauszllge oder -abschriften, baubehöldlich genehnigte

Bau- und laEepläne, Baubeschreibungen, Kostenberechnungen und

Finanzierungspläne. weiters hat der Förderungswerber anzuge-

ben, ob die wohnungen (Geschäftsräune) in ltiete oder in woh-

nungseigentun vergeben werden soIlen.

(4) Den Anträgen auf cewählung von t{ohnbeihilfe sind ein

Nachueis des Einkonnens (Fanilieneinkonmens) , die Dte]dezettel

aller in genelnsanen Haushalt lebenden Personen, ein Nachweis

liber dle Nutzfläche der llohnung sonie ein Nachweis über den

l{ohnungsaufrand genäB S 20 Abs. 4 anzuschlie8en. rl

19. S 28 Abs. 2 lautet:
n(2) Nach GenehniEung einer Förderung genäß S 7 Abs. 1

2 1 bis 5, 7 und 8 hat das AEt der Landesregierung ent-

sprechende Verträge abzuschlieBen.rr

20. S 31 Abs. 2 1. Satz lautet:
ltEine schriftliche ZustiEoung zun vorzeitigen Baubeginn kann.

bei Srrlchtung eines Elgenheines oder Klelngaltenrohnhauses

erteilt uerden, wenn alle voraussetzungen fllr die aufrechte

Erledigung des Ansuchens Eegeben sind und der Förderungslterber



sich echriftlich nit der Bau{lbenachung durcb das Land ein-
verstanden erklärt hat. x

21. S 32 Abs. 1 lautet:
n(1) l|ach ÄbschluB der Baufllhrung hat der Förderungsnerber
ohne Verzug, längstens Jedoch znölf llonate nach Rechtskraft
der baubehördllcben Benlltzungsbevllligung, dle Endabrechnung
der landesregierung zur Prilfung vorzulegen. Die näheren
SestlMungen bat die lÄndesregierung durch verordnung fest-
zuaetzen. r

22. 5 33 Abs. 1 lautet:
ä(1) Das Land tlj.en fördert die Sanierung von Wohnungen und
Gebäuden (l9ohnhäusern in Sinne des S 34 Z 1, Kleingarten-
uohnhäusern ln Sinne des S 2 Z 4a und Heinen).tl

2 3 - S 3 4 A b s . 2 Z 3 l a u t e t :
n3. virtschaftlich vertretbare und belegbare Baunebenkosten,
rrie die Xosten der Baubetreuung und Eauverrealtung, Kosten
durch llber das iD 5 20 Abs. 1 Z 1 11t. c des ltietrechts-
gesetzes genannte Ausnaß hinausgehende zeitlich begrenzte

,L€erstehungen, soseit diese letztgenannten Kosten vor den
1. tänne! 1993 entstanden sind bzrr. soweit diese nach dem
1. Jänner 1993 entstanden sind und eine geDäB Art. IV S 2 des
2. Wohnrechtsänderungsgesetzes anerkannte .Einrichtung die
Annietung ablehnt, gowie Unsiedluhgs- und Abbruchkosten in
Sinne eines sanierungskonzeptes, wobei die beiden letztge-

nannten Kosten nicht libenrälzt werden dürfenl rl

2 4 . S 3 4 A b s . 2 Z 4 l a u t e t :
tr4- bestehende und llberprilfte Uietzinsabgänge geEäß S 20
Abs. 2 des ületrecht6Eesetzes bzs. Rilckstellungsabgänge
geDäB S 14 Abs. 1 Z 5 des wohnungEgeDeinnlltzigkeitEgesetzes,

die nach deD 31. Dezelber 1984 entstanden sind und in Hin-

blick auf das Sanierungskonzept ntitzliche Erhaltungs- und
' Verbesserungsarbeiten betreffen.tt

25. S 35 lautet:
üS 35. Eine Förderung darf nur gesährt serden:

1. den Ll.egenschaftseigentiluer, den Bauberechtigten oder den

nach t 6 Abs. 2 des ltietrechtsgesetzes oder S 14 c Abs. 2



des Wohnungsgeneinniltzigkeitsgesetzes bestellten
Venalter,

2. der Iutzungsbereehtigten eLnes Xlel.nEarteneohnhauses, Eofern
er Eeine.Rechte an anderen von lhn zur Befriedigung seines
dr j.ngenden l{ohnbedlirfnisses regeluä8ig verwendeten l{ohnungen

. nach den Be8tiDDungen des S 21 Abs. 3 des Wohnbauförderungs-
gesetzes 1984 aufgibt,  

.

3. bei Sanierungsua8nahnen innerhalb einer Wohnung auch
dem trlieter, Wohnungseigentllmer oder Elgentttner (Uit-
eigentüroer), der eine ln seinen Haus gelegene l{ohnung
selbst benlitzt, sonie den Ben{ltze! einer Dienstrrohnung. rl

2 5 . S 3 6 Z 1 l i t . a l a u t e t :
rr a) deren Baubewilligrung iro Zeitpunkt der Antragstellung

Dlndestens 20 Jahre zurückliegt, es sei denn, daß es
sich r:n die Sanierung eines KleinEartenwohnlrauses, den
Anschluß an Fernwäme EeDäB S 37 Z 2 oder un l,la8nah-
nen handelt, die den Wohnbedtlrfnissen behinderter
![enschen dienen, rl

27. Tn S 37 rrird ln Z 12 der Punkt durch einen Belstrich
ersetzt, folgende Z 13 angeftlgt:
r13. die Schaffung oder Enreiterring von Wohnungen durch
Zubau r rl

28. ln S 39 wird folgender Abs. 3 angeftigt:
tr(3) Die A.bs. 1 und 2 fl.nden auf llagnahnen genäB S 37 Abs.
Z 11 keine Änvendung. rl

29 .  I n  S  40
seEzen,

rr7. ln

Abs. 1 Z 6 ist der Punkt durch einen Beistrich zu er-
folgende Z 7 wltd angefilgt:

der Geuährung von Eigennittelersatzdarlehen. rr

30. S 41 Abs. 2 lautet:
[(2) Ist zur Finanzlerung der sanierungsnaBnahmen die Auf-
nahme eines Darlehens vorgesehen, so darf eine Förderung
iE Sinne des ff. Hauptsttickes nur gewährt uerden, wenn die
L,aufzeit, die effektiven Kosten und die Rückzahlungskondi-



tionen dieses Darlehens den durch Verordnung der tandes-

regierung f,estzusetzenden Bed ingrungen entsprechen. rr

31. S 41 Abs. 3 lautet:
t(3) Kredlite, die nur elnnalig aüsnlltzbar sind, 6ind Darlehen
glelchgesteilt. n

32. Nach S 52 nird eant tlberschrift folgender S 52a eingefügt:

' nBigenraittelersatzdarlehen

S 52a. (1) Eigedrittelersatzdarlehen genäB S 40 Abs. 1 z 7
dtirfen nur an Jene Personen geirährt verden, die die Voraus-
Eetzungen geDäB S 17 Abs. 2 1. Satz lit. a oder b erftillen.

(2) Die näheren Bestinnungen

,pittelersatzdarlehen hat die
dnung festzusetzen. rr

llber die Gewährung von Eigen-

f,andesregierung durctr veror-

33. S 55 Abs. 3 lautet:
rr(3) In die zusicherung ist die Bedingrung aufzunehmen, daß

der Förderungswerber auf FörderunEsdauer die zweite sowie

Jeweils jede weitere vierte zur Sanlerung beantlagte bestand-

freie t{ohnung der stadt wien zu! vergabe zur verfllgung zu
stel.len hat. Die Vernietung dieser Wohnungen hat mit unbe-
fristeten lr[ietverträgen zu erfolgen. rl

34. In S 50 Lrird 1n Z 3 der Punkt durch einen Strichpunkt er-

aetzt, folgende Z 4 und 5 eerden angefi,igt:

o4. durch Erträge und Rlickfltlsse genäB S 25 a Abs. 2.

5. durch die Aufnahne von Freudmitteln. rl

35. S 62 Abs. 2 lautet:
rr (2) Der naclr Abs. 1 erDlttelte cesantbetrag ist auf die
geförderten wohnungen und ceschäftsräune sovie die genäß S 4
Abs. 1 Z 3 errichteten Einstellpl.ätze (carage) in verlrältnj.s

des Nutznertes der einzelnen geförderten wohnung (des ge-

förderten Geschäftsraunes, al ler genäB S 4 Abs. 123 er-

richteten Elnstellplätze - Garage) in Sinne des S 5 des

wobnungseigentunsgesetzes L975 zuD Nutz1dert aller geförderten

WohnunEen (gefölderen Geschäftsräunen, genäB S 4 Abs. 1

Z 3 errichteten Einstellplätze 
"- 

carage) aufzuteilen. "



35. S 63 Abs. 4 lautet:
rt(il) Der llauptnietzins genäB AbE. 1 iet auf die geförderten
lfohnungen ln Verbältnis des Nutzuertes der einzelnen geförder-
ten tfohnung iu Sinne des S S de6 Wobnungaeigentunsgesetzes
l9?5 zue Nutzuert aller geförderten Wohnungen aufzuteilen. rt

37. S 59 Äbs. 1 lautet:
r (1) Der Ver:Diete! ist berechtigr.t,. iro Fa1le der Vernietung
eiaes nach den I. Hauptstilck, ausgenonnen nach S 15, ge:
förderten ltietgegenstandes neben deu ltietzins voB tttieter
einen Baukosten- bzw. Finanz ierungsbeitrag in AusnaB der
auf den llietgegenstand entfallenden Eigenuittel (S 8) des
Vernieters zu begehren. Gleiches gilt tu Falle der Vernietung
eines nach deD fI. Hauptstllck Eeförderten tltietgegenstandes,
nenn der Binsatz von ligennitteln in Slnne des S I vorgesehen
lst. nulde ej.ne Förderung nach S 15 in Änspruch genoEmen,
darf e1n von Veruieter begehrter FlnanzierungEbeitrag das
Hundertfatrhe des Betrages geDä8 S G3 Abs. 1 in Verbindung
lit Abs. 3 und 4 nicht llberEteigen. tr

38. S 71 .Abs. 1 lautet:
rr(1) Bei Eigenheinen, Eigentunsrrobnungen oder Heinen ist. denr
Darlehensschuldner llber Antrag eine Begrünstigung in Forn
eines Nachlasses in folgender Höhe zu geuähren:

a) bei l,andesdarlehen nach deB Wohnbauförderungsgesetz 1954
sovie nach den tfohnbauförderungsgesetz 1968, die ej.ne
Verzinsung von I vH aufveisen, 40 vH;

bei Landesdarlehen nacb dem wohnbauförderungsgeset z !968,
dj.e eine Verzinsung von Or5 vH aufueisen, 50.vHi

bei Landesdarlehen nach deB t{ohnbauförderungsgeset z !9e4,
30 v.H, uobei der Nachlaß nur vährend der ersten 20 Jahre
de! Darlehenslaufzeit gevährt serden darf .rr

39. S 78 1. Satz lautet:
$Die landesregierung hat durch Verordnung Bestiunungen tlber
die Vergabe von Leistungen iu Zusannenhang uit der Errichtung
von 6ebäuden, soweit es sich nicht urn von natllrl,ichen personen

errichtete EigeDheiDe oder Xleingartenwohnhäuser handelt, zu er-
lassen. ü

b)

c )



lstlf.l II

(1) Aul Bauvorhaben, fllr dle eine schriftliche Zuaicherung be- 
\

relts erteilt surde, gind die Beatiunungen des Art. f Dit Aus-
rrahDe der ln Abs. 3 genannten Fäl]e nicht anzurenden.

(2) ID FalLe der ceerährung von ännuitätenzusch{lssen zu Darlehen
in Rahlen einer Nachförderung bei elnen bereitE zugesicherten
Bauvorhaben DUB e6 eich un Darlehen handelg, dle fol.Eenden Bedin-
g:ungen entsprechen:

1. Die Laufzeit des Darlehens beträgrt

a) bei einer Förderung nach den I. Hauptstilck nindestens 25 Jahre,
sobei die llöglichkeit einer Lauf zeitverlängerung vorgesehen
is t ;

b) bei der förderung nach deu fI. Hauptsttick Dindestens 10
Jahre.

2. Die Berechnung der Zinsen erfolgt bei halbj ährlicher Vor-
sctrreibung dekurs iv und netto.

3. Die effektiven l(osten des Darlehens - ausgenornrnen öffentLiche
Abgaben und Aufwendungen des Darlehensnehners filr zur siche-
rung des Darlehens abgeschlosaene Versicherungen - liegen
jährlich höchstens

- a) bej. einer Förderung nach dem f. Hauptstück 0,75 vH
b) bei einer Förderung Dach den II. Hauptsttick 1 vH

liber der Noninalverzinsung der fetzten vor der Zusicherung im
Inland zur öffentlichen Zeichnung aufgelegten Bundesanleihe-

tranche rnit einer Laufzeit von uindestens I Jahlen, wobei

bei uehreren Bundesanleihetranchen diejenige uit der niedrig-
sten Noninalverzinsung Daßgebend ist.

. {. Eine linderung des Zinssatzes nicht oder in der weise ver-

einbart ist, daB eine Erhöhung nur bis zu:l Ausna8 einer



Erlröhung der Noüinalverzinsung der ktlnftigen Bundesanleihen
geBäB z 3 erfolgrt und bei Herabsetzung dieser Nouinalver-

,. zlnsung auch der Zinssatz entsprechend Eeaenkt uird.

5. üahreszinssatz und cesaEtbelaatunE entsprechend cleD S 21
des BundesEeäetzes tlber das Kreditsesen berechnet und dern
Darlehensnehner schriftllch zur trenntnis Eebracht nerden,

6. Ftlr den 3a11 einer ltEschuldung eine kontokorrentuäBige Abrech-
nung vereinbart ist.

(3) Bei 'Abschlu8 neuer Nutzungsverträge sind Art. I Z 4 und 12

auch bei Bauvorhaben, ftlr die eine schriftliche Zusicherung
bereits erteilt nurde, anzuyenden.



Zu den einzelnen Punkten ist folgendeE auszuftihren:

.: Äx!f,XelJr

P u n k t e  l r  2 1  7 r  8 ,  1 1 ,  1 3 ,  1 6 ,  2 0 , 2 2 , 2 5 , 2 6  u n d  3 9 :

Die in diesen Bestiunungen enthaltenen Regelungen sollen es
ernöglichen, Hutzungsbereelrtigten von zur ganzjätrrigen Benützung

Eeeigneten Kleingartenuohnhäusern eowohl. Ln die Förderung nach
den I. nie auch nüch den If. Bauptstllck einzubeziehen.

Punkte 3, 35 und 35:

Dle Garagenbenlltzer Eollen nit den laut der Nutzwertaufteilung
auf die Garagen entfallenden Baukosten belastet verden, um so
eine Entlastung der t{ohnungen von diesen Kosten herbeizuführen.

Punkt 4:

schaff,ung eines ej-nheitl.icben Einkonmensbegriffes aus den ober-
vähnteri cründen.

Punkte 5 und 6:

Irn Hinblick auf die Aufnahre von Bestinmungen in di.e Bauordnung,
daß alle Wohnungen ftlr Behinderte erreichbar sein nüssen, wurde
eine Anpassung dieser Bestinnungen vorgenonnen.

Punkt 7:

Neben der bereits emähnten Einbeziehung der Kleingartenwohn-
häuser in die Förderung nurden durch die Schaffung einer neuen
Z 9 tn S 4 A.bs. 1 die Kosten zur Verringerung des Energieein-
satzes sowi.e das Trinksasserbedarfes des Haushaltes und zur
Nutzung umreltschonender Energlefornen in die Förderung explizit
einbezogen.

'  Punkte 8, 30 und 31:

Un auf die Jeweilige Sltuation auf den Kapitalnarkt rascher rea-
gieren sowie auf die jeweiligen Förderungsnodalitäten besser



Rücksicht nehDen zu können, eollen die näheren Bestimungen über
die zur Fl.nanzierung von Eauvorhaben erforderlichen Darlehen in
VerordnungsforD festgelegt uerden. Da laut cebtlhrengeEetz die
Xreillte den Darlehen gleichgestellt rutden, nrrde elne Cleich-
stellung auch Lu Fördenrngsbereich vorgenodnen. tlelters vurde
eine Straffung äer Regelungen zur Absicberung der uidnunEsgenäBen
Ventendung der Förderungeulttel vorgenoü[en, vobei auf die Beson-
derheiten der Xleingartennohnlräuser aorrie Helne, die auf freDden.
Grund errichtet uerden, Rücksicht geno@en wurde.

Punlcte g, L7, 18 und 19:

Diese BestiDrnungen baben dle Schaffung von neuen Förderungsarten,
die eine Alternatlve zur Finanzl.erung von Bauvorhaben uittels Ka-
pitalnarktdarlehen bieten sollen, zun Inhalt. Wie bereits eingangs
erwähnt, soll sich das Land an Unternehmen beteiligen können, die
neue Fj-nanzierunEsuodelle ln Rahnen der Förderung nach S 15 ent-
wickeln, und auf diese Unternebmen ua8geblichen EinfluB ausüben
können. 8s ist vorgesorgt, daB die sJ.ch ergebenden Rilckflüsse
sieder ftlr Zvecke der lfohnbauförderung zur Verfügrung stehen nüssen.

l{eiters sollen Bausparkassendarlehen in verstärkten l,laße auch
für gröBere Bauvorhaben (bisher sar dies eher nur bei Eigenheinen
üblieh) herangezogen uerden können, vobei das Land durch Bereit-
stellung von üj.tteln zur Erlangung der erforderli.chen Ansparsunme
Förderungswerbern dte l'löguchkeit geben so1l, Bausparkassendar-
lehen zu erhalten. Die sich aus der'gegenilber herl<öunlichen Dar-

ilehen ergebende günstigere Finanzierung von Bausparkassendarlehen
soll sowohl den Nutzern der Wohnungen nie auch deD Land in Wege
der Reduktion von sonstigen FörderungsDitteln zugute kounen.

Punkt 10:

In Hinbü.ck auf die Einbezielrung der Heine in die Förderung genäß

S 15 erscheint eine Neufassung des anspruchsberechtigten Perso-
nenkreises als zwecloä8ig.

Punkt 12:

Die für Geueindewohnungen vorgesehenen niedrigeren höchstzulässl-
gen Einkoünensgrenzen 6o11en nur f{l! Jenen Eereich der "typischen



GeneinderrohnunEenn (aleo von der Stadt Tien eelbst venralteten
Bauten) Eelten. Fltr die achon blshar in die Venaltung von ce-
nossenschaften llbertraEenen Geneindeuohnungen Eollen daher auch
die für cenossenschaftsrohnungen genannten ELnkonrnensgrenzen
Annendung finden. Dle Ln S 11 Abs. 2 _enthaltene fndexierung
nird 5 63 Abs. ä anEepa8t.

Punkt 14 und 21:

It! den aduinlstlativen Aufuand reiter zu verringern, eoIl in
Verordnurgsweg festgelegrt rerden, ln relcher Fo::a bei den ein-
zelnen Förderungsschienen die Endabrechnung zu erfolgen bat.

Punkt 15:

In die Förderungsschiene nach S 15 aoIl die Errichtung von Heirnen
und ligentr:nsirohnungen einbezogen, eowie eine Anpassung in Hin-
blick auf die Ausfllhrungen zu punkt 14 und 21 vorgenomDen werden.
lfeiters r.trrden weitere adninistrative Erleichterungen bei der
Abwicklung dieser förderungsvorbaben vorgesehen.

Punkt Za:

Durclr das 2 . WohEechtsänderungsgesetz rmrden llögj.ichkeiten ge-
schaffen, die negen elner Sanierung leerstehenden Wohnungen
einer sinnvollen Zsiscbennutzung zuzufllhren. Es ist.daher nicht
Dehr erforderlich, den Hauseigenttinern die durch eine Sanierung
bedingten LeerstehungskoEten in t{ege de! Förderung zu ersetzen.

Un den Hauseigentllnern dLe f,Iögllchkeit einzuräumen sich auf
diese Veränderung einzustellen, gilt diese Regelung erst für
Leerstehungen ab f. itänner 1993, uobel berücksichtigt surde,
daB bei flir die Zniscbennutzung ungeeigmeten tfohnungen weiterhin
teerstehungskosten geltend genacht rerden können.

Punkt 24:

Da der bisher in dieser BestilDung enthaltene Stlchtag
(19. Uärz L985) in der Praxis bei der Ernittlung des HauptDiet-
zLnsabganges ProbleDe nit slch Eebracht hat, da HauptDietzins-
abgänge grundsätzlich nur Jeweils per Jahresende erlechnet ver-
den, tnrrde zur adninistrativen Erleichterung für die Förderungs-



" verber, das vorangegangene Jahlesende als neuer Sticbtag festge-
legt.

Punkt 27!

In Rahnen der Förderung nach den II. Sauptstilck goll es Dunmehr
auch aöglich gein - aus den eingangs enähnten Grttnden Zubauten
mitzufördern.

Punkt 28:

. Die l{ieter von Häusern eollen nicht !eh! llit den ßosten ftir }raß-
nahmen fllr beblnderte llenschen belastet verden. llaBnablen flir
behinderte llenschen sollen llberdies auch dann gefördert werden,
senn eine auireichende llauptnietzinEreserve vorhandlen ist.

Punkte 29 und 32:

Da Lu Rahnen der Förderung nach den II. Hauptstllck nunEehr auch
ein Einsatz von Eigennitteln des Hauselgentllners vorgeseben
lst, und diese Eigenmittel auf die Dtieter ltbersä lzt rrerden kön-
nen, Lst es erforderliclr, auch Eigennittelersatzdarlehen zu
gewähr6n.

Punkt 33:

Dieser Pufil<t dient zur Klarste1lung, nelctre Wohnungen der stadt
l{ien zur Verfügrung zu stellen 6ind. t{eiters soll ausgeschlossen
uerden, da8 der Hauseigentilner dl.ese ttohnungen nur befristet ver-
mietet und so ln Ktirze deD von der Stadt WJ.en vorgeschJ.agenen
ltiete wieder die t{ohnung entziehen kann.

Punkt 34:

Dlese Ergänzung ist in Hlnblick auf die in PunJ<t 9 genannten

neuen Förderungsarten erforderlich. Weiters so],l die üöglichkeit
geschaffen uerden, zusätzlicbe ltittel flir die Wohnbauförderung

und Wohnbaussanierung durch AufnahDe von Freodnitteln in Bedarfs-

falle bereitstellen zu können.



Punkt 35!

Auch die Heite eollen l{ohnbauförderungedarleben begünstiEt zu-

.' rilckzahlen können. llberdiee vl,rd der Sticbtag fllr dle begitn-

6tl.9te R{lckzahlung (1. Jänner 1993) durch Streichung dieses

Satzes vorverlegt.

Punkt 37:

l{egen des bereits ersähnten EinsatzeE von EiEennitteln genäß S I

bei Sanierungen erfolgü eine entsprechende Anpassung der Bestin-

nung llber die Entrichtung der Finanzierungsbeiträge.

Art ikel rI :

Absatz 1:

Die vorgesehenen Änderungen sollen erst auf kilnftige Bauvorhaben

nit nachstehenden Ausnahmen in Abs. 3 Anwendung finden.

Äbsatz 2:

Iu Hinb]'ick auf .die Ausfllhrungen zur Lage auf dem KaPitalDarkt

ntissen fttr die Geuährung von Nachförderungen bei bereits zugesi-

cherten Bauvorhaben neue BestiEEungen an stelle der bisber in

S 6 Abs. 2 und S 41 Abs. 2 genannten Regelungen treten.

Absatz 3:

Der einheitliche Einkournensbegrriff soll bei bestehenden Förde-

rungen generell bei Abschtuß neuer Nutzungsverträge angeltendet

trerclen.


